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Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen 
und Liegenschaften 

11.03.2021 

Haupt- und Finanzausschuss 17.03.2021 

Rat 14.04.2021 

Kurzbezeichnung: 

 
Einrichtung eines Zentrenbudgets 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt:  
 

1. Die Einrichtung eines Zentrenbudgets in Höhe von 50.000,00 Euro zur Aktivierung privater 

Initiativen zwecks  Steigerung der Attraktivität und Vitalität in den Geschäftszentren im 

Stadtgebiet Siegen im Jahr 2021.  

2. Die Förderrichtlinie zur Umsetzung des Zentrenbudgets 2021.  

Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Geschäftszentren im Stadtgebiet Siegen sind neben der Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger mit Gütern des täglichen kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs Orte der Begegnung/ 
Kommunikation und Mittelpunkte des öffentlichen Lebens.   
Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung eines attraktiven Branchenbesatzes durch 
neue, interessante Geschäftskonzepte, ist es aktuell, insbesondere durch die drastischen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie, dringend geboten die Akteure vor Ort bei der kurz-
fristigen Planung von Maßnahmen zur Wiederbelebung und Attraktivitätssteigerung der 
Zentren zu unterstützen.  
Die Corona-Pandemie hat einen Großteil der ansässigen Branchen in der Innenstadt und in 
den Stadtteilzentren sehr hart getroffen. Deutliche Umsatzrückgänge sind auf die Beschrän-
kungen für den stationären Einzelhandel / die Gastronomiebranche zur Eindämmung des 
Corona-Virus zurückzuführen. Die Konsumlaune der Bevölkerung sinkt und  die Nachfrage ist 
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rückläufig. Die Branchen verzeichnen deutlich spürbare Umsatzverluste, die leider nicht 
durch die vielen beispielhaften, kreativen Alternativideen des Handels und der Gastronomie 
während der Schließungsphase kompensiert werden können. Die Unternehmen kämpfen 
ums Überleben, kreative Handlungsansätze dienen aktuell vorrangig nur der Sichtbarkeit 
und der Aufrechterhaltung des Kundenkontaktes.  Die Umsatzausfälle können trotz         
staatlicher Hilfen nicht kompensiert werden. 
Die anhaltenden Veränderungsprozesse im Handel und in der Gesellschaft werden in den 
Innenstädten sukzessive immer sichtbarer. Erste Geschäftsschließungen und Filialnetz-
bereinigungen sind bereits auch in der „ 1A-Lage“ sichtbar. Niemand ist aktuell in der Lage, 
verlässlich einschätzen zu können, wie sich die Pandemie entwickeln wird – und was von ihr 
bleibt. Das Ausmaß der Auswirkungen wird erst nach und nach deutlich werden. 
 
Das Zentrenbudget soll kurzfristig die aktiven Gewerbetreibenden, Eigentümer und Werbe- 
gemeinschaften zur Durchführung von zentrenstärkenden Maßnahmen ermutigen und die 
Umsetzung im Jahr 2021 finanziell unterstützen. 
 
1. Stärkung lokaler Ökonomie: 
 
Das Zentrenbudget dient dazu, kreative neue Ideen und Maßnahmen mit Initialfunktion 
und/oder Vorbildcharakter zu realisieren. Die Geschäftszentren erfahren damit eine kurz-
fristige finanzielle Stärkung. Die Akteure vor Ort werden in ihrem Engagement und bei der 
Realisierung strukturwirksamer Maßnahmen unterstützt. Vorranging sollen Maßnahmen 
bezuschusst werden, um zusätzliche Aktivitäten in den Zentren zu realisieren. Über das 
Budget soll es grundsätzlich auch möglich sein für etablierte Veranstaltungen, die zur       
Stärkung und Sicherung der Geschäftszentren beitragen, Zuschüsse im Jahr 2021 zu erhalten. 
Hierzu zählen, z. B. Straßenfeste, Kinderaktionen, Musikveranstaltungen o. ä..  
Die Hauptkriterien für eine Förderung konkreter Maßnahmen sind:  
 

 Etablierung und Stärkung von leistungsfähigen Werbegemeinschaten/ Akteurs-

gemeinschaften zur Durchführung von attraktivitätssteigernder Maßnahmen und 

Projekten,  

 Stabilisierung der ökonomischen Versorgungsstrukturen in den Stadtteilen, 

 Durchführung von neuen Konzepten zur Förderung des Erlebniseinkaufs vor Ort,  

 branchenübergreifend Raum für Interaktion, Begegnung und Kommunikation      

schaffen, 

 Steigerung der Aufenthaltsqualität und Erhöhung der Passantenfrequenzen in den 

Zentren,  

 Stiftung und Förderung von Stadtteilidentität, 

 Profilierung und Imagesteigerung des  Geschäftszentrums. 
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2. Rahmenbedingungen:  
 
Gefördert werden zeitlich und inhaltlich klar definierte Vorhaben und Veranstaltungen, die 
der Attraktivierung des jeweiligen Zentrums dienen. Förderfähige Maßnahmen können bei-
spielhaft sein: 
 

 Gezielte Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise, die zur Stärkung des         

stationären Einzelhandels beitragen, 

 Einmalige Events im öffentlichen Raum zur Belebung des Geschäftszentrums,  

 Aktionen zur Steigerung des Erlebnischarakters des jeweiligen Zentrums, 

 Durchführung von Ausstellungen und „Mitmach-Aktionen“,  

 Aktionen zur Bindung und  Rückgewinnung von Kunden/ innen, 

 Kleinere Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum in Abstimmung mit der 

Stadt. 

Der maximale Zuschuss je Antrag wird auf 2.500,00 Euro netto begrenzt. Der Antragstellende 
trägt mindestens 20 % der Gesamtkosten. Die Zuwendung erfolgt vorrangig an juristische 
Personen. In Ausnahmefällen sind Gemeinschaftsanträge in einem Verbund von mindestens 
drei Akteuren möglich.  
 
Der Antrag auf einen Zuschuss aus dem Zentrenbudget ist drei Wochen vor Projektbeginn 
schriftlich mit einem Antragsformular, einer aussagefähigen Projektbeschreibung und einer 
Kostenkalkulation einzureichen. Das Vorhaben ist innerhalb von sechs Monaten nach der 
Bewilligung durchzuführen. Mit dem Vorhaben darf vor der Bewilligung nicht begonnen 
werden. Die Projektmittel werden ausschließlich zur beantragten Maßnahmenfinanzierung 
zur Verfügung gestellt. Die Antragsfrist endet am 15.11.2021.  
Auf die beigefügte Förderrichtlinie wird verwiesen.  
 
 
Mit dem Zentrenbudget wird ein aktiver, kurzfristig umsetzbarer Beitrag zur Attraktivierung 
und Aufwertung der Geschäftszentren geleistet. Auch zur branchenübergreifenden Be-
standssicherung und Strukturentwicklung in den Quartieren dient diese Maßnahme.  
In allen Zentren des Siegener Stadtgebiets können 2021 kreative neue Ideen und Ansätze 
implementiert werden. Die verantwortlichen Akteure erhalten einen Anreiz und eine Wert-
schätzung, um attraktivitätssteigernde Maßnahmen in dem jeweiligen Zentrum zu initiieren 
und umzusetzen.   
 
Das Zentrenbudget basiert auf dem Ansatz der Stabilisierung, Sicherung und Stärkung  
vorhandener Strukturen in Zeiten außergewöhnlicher Herausforderungen.   
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
50.000,00 Euro 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
50.000,00 Euro 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 

 

       

 im Ergebnisplan 

 

 50.000,00 Euro 

 Nein  Ja, mit 

 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 

15.01.01 

Sachkonto 
53*** 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. 
dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
Da die konkreten Projekte und Maßnahmen zunächst in den Zentren erarbeitet werden müssen, kann aktuell keine  
Aussage zu möglicher Klimarelevanz getätigt werden.  
 
 

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
gez. 
 
Steffen Mues  
 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. 210224_Richtlinie_Zentrenbudget 2021   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfMHYoaUkpngsT4stP1OO1IRBlU1Ei3oquTsW9UrLWBG/210224_Richtlinie_Zentrenbudget-2021.pdf

	Beschlussvorschlag:



